
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 WaffGebrG
 WaffGebrG - Waffengebrauchsgesetz 1969

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Stehen verschiedene Wa en zur Verfügung, darf nur von der am wenigsten gefährlichen, nach der jeweiligen Lage

noch geeignet scheinenden Waffe Gebrauch gemacht werden.

In Kraft seit 01.09.1969 bis 31.12.9999
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